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Betröge in Millionen Franken
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Quelle: Bundesamt für Statistik, Botschaft zur 4. IV-Revision SGV

Die Invalidenversicherung gleitet in tiefrote Zahlen

GPD. Erst auf anfangs 1995 wurde der Beitragssatz für die Invalidenversicherung von
1,2 auf 1,4 Prozent erhöht. Wie sich nun zeigt, reichen die höheren Beiträge keinesfalls
aus, um das starke Wachstum der Ausgaben aufzufangen. Im Gegenteil: die Rechnung
der Invalidenversicherung gleitet immer schneller in den tiefroten Bereich.

Auch die durch den Bundesrat vorgesehenen jährlichen Mehreinnahmen sowie die ein-
malige Kapitalspritze aus dem Fonds der Erwerbsersatzordnung (EO) würden nicht aus-
reichen, um die IV-Rechnung wieder ins Lot zu bringen. Neben der AHV haben wir
somit mit der Invalidenversicherung ein zweites Sozialwerk, dessen Finanzierung uns

künftig noch grosses Kopfzerbrechen bereiten wird.

Prämienbefreiung bei Krankenversicherung
ASMZ. Nationalrat Samuel
Schmid, Rüti bei Büren BE, hat in
der Sommersession der eidgenös-
sischen Räte mit einem Postulat
den Bundesrat eingeladen, dafür
zu sorgen, dass Rekruten und
andere Absolventen von lang dau-
ernden Militärdiensten während
dieser Dienste künftig keine Prä-
mien für die Krankenpflegeversi-
cherung mehr zu entrichten haben.

Mit der Inkraftsetzung des neuen
Krankenversicherungsgesetzes
und der damit verbundenen Ein-
führung der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung ist für
Rekruten und andere Absolventen

von lang dauernden Militärdien-
sten eine unerwünschte Doppel-
Versicherung entstanden, weil die

Militärversicherung während des

Dienstes ebenfalls für das Kran-
kenpflegerisiko aufkommt. Viele
Versicherte haben deshalb gegen
die Weiterbezahlung der Kranken-
Versicherungsprämien opponiert.

Zwar erfolgte im Jahr 1996 durch
eine Revision der Verordnung über
die Krankenversicherung, die bei
Diensten von mehr als 60 Tagen
eine fakultative Prämienreduktion
vorsieht, eine gewisse Korrektur.
Trotzdem ist die Situation nach
wie vor unbefriedigend: Zum

Weniger
Verletzte

hz. Verglichen mit
dem ersten Halbjahr
1996 sind die Scha-

denfälle im militari-
sehen Strassenver-
kehr 1997 erneut
zurückgegangen.
Sie sind um 24 von
382 auf 358 gesun-
ken. Diese erfreuli-
che Bilanz wird nun
auf die präventiven
Massnahmen in der

Ausbildung zurück-
geführt. Die Vorfäl-
le und Ursachen
werden regelmässig
analysiert und die

Lehren daraus in
der Schulung einge-
setzt.

Positiv auch: Ein

Rückgang um 7 ver-
letzte Armeean-
gehörige, nämlich
von 32^ auf 25 Per-

sonen.

einen besteht die Versicherungs-
pflicht für die Krankenpflege - und

damit grundsätzlich auch die Dop-

pelversicherung - als solche weiter,
und zum andern fallen die Prämi-

enermässigungen bei den einzel-

nen Versicherten sehr unterschied-
lieh aus.

Nationalrat Schmid und die 16

Mitunterzeichner des Postulats

halten es deshalb für notwendig,
dass der Bundesrat auf dem Ver-

ordnungsweg dafür sorgt, dass die

Versicherungspflicht für die Kran-

kenpflege während lang dauernden

Militärdiensten (analog auch für

Zivildienst/Zivilschutz) aufgeho-
ben und die unnütze Doppelversi-
cherung beseitigt wird.
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